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#ST# Aus den Verhandlungen des schweizerischen Bundesrathes

(Vom 30. Juni 1856.)
Die Gesellschaft für die Eisenbahn durch den industriellen Jura , so

wie die Direktion der Westbahngesellfehaft haben fich (erstere für die Ab-
theilung Neuchatel-Chaux-de-Fonds und leztere für die Linie Versoix-
Borges) rnit Znschrist vom 5. und 13. dieß über den Beginn der Erd-
arbeiten und die Mittel zur Fortführung ihrer Unternehmungen ausge-
wiesen.

Der Bundesrath hat die geleisteten Ausweise als genügend und den
in den Bundesbeschlüssen vom 7. Februar d. J. enthaltenen Vorschriften
(V, 252, Art. 6, und V, 255, Art. 2) entsprechend gefunden.

Die Regierung von W a a d t theilte unterm 4. dieses Monats, und
diejenige von N e u e n b u r g sub 6. dieß Beschlüsse der dortseitigen
Großen Räthe mit, nach denen von der Bundesversammlung eine Modi-
fikation des Bundesgesezes vom 23. Dezember 1851 verlangt werden
sollte, und zwar begehrt W a ad t, daß die Einführung der neuen eidg.
Maß- und Gewichtsordnung verschoben und in der Schweiz das franzöfi-
sche metrische System eingeführt werde ; N e u e u b u r g hingegen wünscht
Verschiebung .der Einführung der eidg. Maß- und Gewichl.sordnung auf
unbestimmte Zeit. (Lezteres hat auch G e n f unterm 15. Mai abhin
begehrt , in Folge dortigen Großrathsbeschlusses.)

Jn Dieser Sache beschloß der Bundesrath, am obgenannten Bundes-
geseze, hinsichtlich des Termins für Einführung der Mass- und Gewichts-
Ordnung festzuhalten, und die erwähnten Zuschriften in diesem Sinne der
Bundesversammlung einzubegleiteu.

Der bisherige Zolleinnehmex und Postablagehaltex in E tz g e n ,
.Kts. Aargau, ist wegen Verlezung des Postgeheimnisses und Unterschlagung
von Postgeldern vom Bezirksgericht Laufenburg korrektionell bestraft und
deßwegen seiner Stelle als Postbeamter entsezt worden.

(Vom 2. Juli 1856.)
Der Bundesrath ermächtigte sein Post- und Baudepaxtement, vom

15. dieses Monats an bis Ende September l. J. zwischen P a v e r n e
und Y v e x d o n einen Sommerkurs mittels eines 12pläzigen Wagens zu
erstellen. ^
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